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Umsatzsteuergesetzes mit den daraus erzielten Umsätzen 
steuerfrei.

(4) Gemäß § 4 Ziff. 14 des Umsatzsteuergesetzes sind 
steuerfrei

1. die Umsätze der Blinden, wenn bei ihnen nicht mehr als 
2 Beschäftigte tätig sind,

2. die Umsätze der Blindenwerkstätten und Blindenanstal
ten für Erzeugnisse und Leistungen, die von den betreu
ten Blinden hergestellt oder ausgeführt wurden.

(5) Die Voraussetzungen der Steuerfreiheit gemäß Abs. 4 
Ziff. 1 sind durch eine Bescheinigung der Abteilung Ge- 
sundheits- und Sozialwesen nachzuweisen. Der Ehegatte des 
Blinden, seine Eltern und die Lehrlinge gelten nicht als Be
schäftigte des Blinden.

§5
(1) Steuerfrei sind Umsätze aus Lieferungen und Leistun

gen, bei denen nach den geltenden Preisvorschriften Um
satzsteuer nicht berücksichtigt wurde bzw. nach den Rechts
vorschriften vom Gewerbetreibenden Produktionsfonds
steuer abzuführen ist.

(2) Steuerfreie Umsätze sind in den Aufzeichnungen 
besonders zu kennzeichnen. Aus Gründen der Vereinfachung 
ist es zulässig, in den Aufzeichnungen nur die steuerpflich
tigen Umsätze, getrennt nach den maßgebenden Steuersätzen, 
auszuweisen.

Zu § 5 des Umsatzsteuergesetzes:

§ 6
Der Gewerbetreibende kann die Aufwendungen für die 

Versicherung einer Lieferung gegen Transportschäden bei 
der Ermittlung des steuerpflichtigen Umsatzes absetzen. Vor
aussetzung ist, daß er nach den geltenden Preisvorschriften 
diese Aufwendungen gesondert berechnen darf.

Zu § 7 des Umsatzsteuergesetzes:

§7
Hängt die Anwendung einer Besteuerungsvorschrift vom 

Gesamtumsatz ab (§ 4 Ziffern 4 und 13, § 7 Absätze 3 und 4 
des Umsatzsteueftgesetzes), so ist von den gesamten Liefe
rungen und Leistungen und dem Eigenverbrauch auszuge
hen, unabhängig davon, ob sie steuerpflichtig oder steuerfrei 
sind. Außer Betracht bleiben die nach § 4 Ziffern 8 bis 10 
des Umsatzsteuergesetzes steuerfreien Umsätze sowie die 
Umsätze, die nach § 9 dieser Durchführungsbestimmung be
steuert werden oder steuerfrei sind.

§ 8

(1) Der ermäßigte Satz der Umsatzsteuer von 1,5 Prozent 
gilt für folgende Backwaren: Brot, Brötchen, Semmeln und 
anderes Gebäck, wie z. B. Salzstangen, Knüppel, Zwieback, 
Schnecken u. ä., auch wenn es mit einfacher Zuckerglasur ver
sehen ist.

(2) Der ermäßigte Steuersatz ist nicht anzuwenden auf 
Torten aller Art, Keks, Honigkuchen, Lebkuchen und ähn
liche Dauerbackwaren sowie gefüllte oder in Fett gebackene 
Backwaren.

§9
(1) Der Steuersatz von 0,75 Prozent gilt auch bei Ver

äußerung des Gewerbebetriebes im ganzen. Besteuerungs
grundlage ist der erzielte Veräußerungspreis für die dem 
Erwerber gelieferten Gegenstände. Die übernommenen 
Schulden dürfen nicht abgezogen werden.

(2) Die Umsatzsteuer aus der Veräußerung des Gewerbe
betriebes ist in der Jahreserklärung gesondert anzugeben. 3

(3) Die Veräußerung eines Gewerbebetriebes im ganzen an 
Kinder, Stiefkinder oder deren Kinder ist nicht umsatz

steuerpflichtig. Das gleiche gilt für eine Veräußerung zwi
schen Miterben zur Erbauseinandersetzung, wenn die Ver
äußerung innerhalb von 2 Jahren nach dem Erbfall vorge
nommen wird.

Zu § 13 des Umsatzsteuergesetzes:

§10
(1) Der Gewerbetreibende hat nach Ablauf des Kalender

jahres die erzielten Umsätze in der Jahreserklärung für 
Steuern und Sozialversicherungsbeiträge anzugeben und die 
Umsatzsteuer selbst zu berechnen.2

(2) Die Termine für die Abgabe der Jahreserklärung ge
mäß Abs. 1 ergeben sich aus den für die Einkommensteuer 
bzw. die Handwerksteuer geltenden Rechtsvorschriften. Für 
die Form der Jahreserklärung gilt § 36 der Besteuerungs-j 
richtlinien vom 24. August 1979 (Sonderdruck Nr. 1016 des 
Gesetzblattes) entsprechend.

(3) Die Verpflichtungen gemäß Abs. 1 und die Zahlung der 
Umsatzsteuer entfallen, wenn die Umsatzsteuer für das Ka
lenderjahr nicht mehr als 20 M beträgt oder bei steuerfreien 
Umsätzen betragen würde, wenn diese steuerpflichtig wä
ren.

§11
Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. Januar 1982 

in Kraft.

Berlin, den 20. Oktober 1981

Der Minister der Finanzen
H ö f n e r _ '

2 z. Z. gilt die Selbstberechnungsverordnung vom 19. Januar 1961 
(GBl. II Nr. 9 S. 35) in der Fassung des Gesetzes vom 16. März 1966 über 
die Besteuerung der Handwerker (GBl. I Nr. 8 S. 71). * 1 2 3

Erste Durchführungsbestimmung 
zum Beförderungsteuergesetz

vom 20. Oktober 1981

Auf Grund des § 24 des Beförderungsteuergesetzes 
(BefStG) in der Fassung vom 18. September 1970 (Sonder
druck Nr. 679 des Gesetzblattes) wird folgendes bestimmt:

§ 1
Diese Durchführungsbestimmung gilt für Gewerbetrei

bende, die gegen Entgelt mit Kraftfahrzeugen Personen be
fördern.

§ 2
(1) Die Beförderungsteuer beträgt im Personenverkehr:

— bei der Beförderung mit Personenkraftwagen
des tarifmäßigen Beförderungspreises 1,9%

— bei der Beförderung mit Kraftomnibussen 
(Kraftfahrzeuge mit mehr als 8 Sitzplätzen)
• im Orts- bzw. Stadtlinienverkehr

(Linienverkehr innerhalb eines geschlossenen 
städtischen Siedlungsraumes) 1,9%

• im Überlandlinienverkehr
(Linienverkehr zwischen verschiedenen Orten) 10,7 % 

des tarifmäßigen Beförderungspreises.

(2) ‘ Im Ausflugsverkehr und im Gelegenheitsverkehr sind 
für jede Person und jeden Kilometer der Beförderungs
strecke (Personenkilometer) 0,03 M Beförderungsteuer zu 
zahlen.

(3) Soweit für die Beförderung von Gepäck der Fahrgäste 
im Linienverkehr ein Entgelt erhoben wird, unterliegt es


